
Büro für 
Geohydrologie und 
Umweltinformationssysteme 
Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen 
Technologiezentrum Bielefeld – Meisenstraße 96 
DE-33 607 Bielefeld 
 
 
Datum: 24. Juli 2018 

 Z:\BIELEFELD\INTERKOMM_BIELEFELD\DOKUMENTE\20180705_HYDROGEOL_INTERKOMM_HELLFELD_ERWEITUNG_01.DOCX  

 
Hydrogeologisches Gutachten  

zum B-Plan Nr. III/A 17 
Interkommunales Gewerbegebiet OWL 

in Bielefeld 
 
 
 

Auftraggeber:  
interkomm GmbH  
Auf der Freiheit 21 
DE-32 052 Herford 
 

 

Bearbeiter: Büro für 
Geohydrologie und 

Umweltinformationssysteme  
Dr. Brehm & Grünz GbR – Diplom Geologen 
Dr. Dirk R. Brehm - Diplom Geologe BDG 
Von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu 
Bielefeld öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
Grundwasser und Geothermie 
Thomas Grünz - Diplom Geologe 

Technologiezentrum Bielefeld – Meisenstraße 96 
DE-33 607 Bielefeld 
Fon: +49 521 2997-250/251  |  Mobil: +49 171 4853412 |  +49 160 97878095 
Fax: +49 521 2997-253  
www.bgu-geoservice.de – email: info@bgu-geoservice.de 

http://www.bgu.geoservice.de/
mailto:info@bgu-geoservice.de


 Büro für 
 Geohydrologie und 
 Umweltinformationssysteme 
 Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen 
 Technologiezentrum Bielefeld – Meisenstraße 96 
 DE-33 607 Bielefeld 
  
  
Seite: II Datum: 24. Juli 2018 

 Z:\BIELEFELD\INTERKOMM_BIELEFELD\DOKUMENTE\20180705_HYDROGEOL_INTERKOMM_HELLFELD_ERWEITUNG_01.DOCX  

Inhaltsverzeichnis 

1 Aufgabenstellung ................................................................................... 1 

2 Lage, Morphologie und Nutzung ........................................................... 2 

3 Geologische und hydrogeologische Situation .................................... 2 

3.1 Abschätzung der Auswirkungen auf Hausbrunnen ......................................... 4 

4 Vorschlag für weitere Maßnahmen ....................................................... 6 

5 Quellenverzeichnis ................................................................................ 8 

 

Anhang 

Anhang 1 Pläne zum Gutachten 

Blatt 1 Übersichtskarte, Maßstab 1: 10.000 
Blatt 2 Geländehöhen, Maßstab 1: 3.000 
Blatt 3 Lage der Erweiterung mit Hausbrunnen und Grundwasser erfüllter  

Mächtigkeit, Quartär 08/2014 – Maßstab 1: 4.000 

 



Büro für 
Geohydrologie und 
Umweltinformationssysteme 
Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen 
Technologiezentrum Bielefeld – Meisenstraße 96 
DE-33 607 Bielefeld 
 
 

Seite: 1 Datum: 24. Juli 2018 
 

 Z:\BIELEFELD\INTERKOMM_BIELEFELD\DOKUMENTE\20180705_HYDROGEOL_INTERKOMM_HELLFELD_ERWEITUNG_01.DOCX  

1 Aufgabenstellung 

Für den Bebauungsplan (B-Plan) Nr. III/A 14 „Interkommunales Gewerbegebiet OWL, Teil-
abschnitt Hellfeld“ der Stadt Bielefeld ist bereits seit 2014 die Einrichtung und der Ausbau 
eines Gewerbegebietes erfolgt. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurden Einwendun-
gen von Betroffenen erhoben sowie Stellungnahmen der beteiligten Fachbehörden vorge-
legt. Diese betrafen unter anderem die Besorgnis nachteiliger Auswirkungen auf im Umfeld 
vorhandene Trink- und Brauchwasserbrunnen sowie die dortigen Gebäude. Weitere poten-
zielle Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wurden bereits im Rahmen des Umweltbe-
richtes zum B-Plan abgehandelt, /15/. Im Rahmen eines hydrogeologischen Gutachtens 
wurden folgende Fragestellungen bewertet, /18/: 

 Können die bestehenden Trink- und Brauchwasserbrunnen durch eine Verringerung 
der Grundwasserneubildung oder eine Grundwasserabsenkung in ihrer Ergiebigkeit 
beeinträchtigt werden?  

 Kann es infolge des partiellen Abtrags der quartären Deckschichten bzw. die Freile-
gung des Lias-Kluftgrundwasserleiters im Bereich von Geländeeinschnitten, durch 
die Aufbringung von künstlichen Auffüllungen oder durch anderweitige von dem Ge-
werbegebiet ausgehende Schadstoffeinträge zu einer Beeinträchtigung der Wasser-
qualität der bestehenden Trink- und Brauchwasserbrunnen kommen? 

 Besteht das Risiko von Gebäudesetzungen aufgrund von Grundwasserabsenkungen 
oder von Vernässungen insbesondere auch durch den Bau und Betrieb des geplan-
ten Regenklär- (RKB) und Regenrückhaltebeckens (RRB)? 

Mit dem 2014 vorgelegten Gutachten wurden die hydrogeologischen Gegebenheiten des 
Untersuchungsbereiches dargelegt und eine Einschätzung der potenziellen Auswirkungen 
vorgenommen, /18/.  

Die Stadt Bielefeld plant nun mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/A 17 eine Er-
weiterung des Gewerbegebietes nach Westen. Aufgrund der vergleichbaren Fragestellun-
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gen wird hinsichtlich der hydrogeologischen Situation und der flächenübergreifenden Ein-
schätzungen auf das Gutachten /18/ verwiesen. Der vorliegende Bericht behandelt die zu-
sätzlich für den neuen B-Plan zu beantwortenden Fragestellungen. 

2 Lage, Morphologie und Nutzung 

Die Lage des B-Plangebietes geht aus den Kartendarstellungen in Anhang 1 hervor. Die rd. 
2,3 ha große Fläche umfasst einen Teil des Flurstückes 1 der Flur 7 der Gemarkung Alten-
hagen in Bielefeld. Unmittelbar nördlich grenzt die Fläche an die Vinner Straße und im Osten 
an die Straße Hellfeld. Die Fläche selbst sowie die westlich und unmittelbar südlich angren-
zenden Flächen werden landwirtschaftlich genutzt.  

Das aus den Vermessungsdaten abgeleitete Digitale Geländemodell (DGM) der Fläche geht 
aus Blatt 2 in Anhang 1 hervor. 

3 Geologische und hydrogeologische Situation 

Gemäß der Geologischen Karte steht das Lias-Festgestein im überwiegenden Bereich des 
B-Plans oberflächennah unter einer geringmächtigen Deckschicht aus Löss an. Die an der 
Ostseite abgeteuften Sondierungen zeigen eine Mächtigkeit der quartären Schluffe von 
1,3 – 2,1 m. Die Mächtigkeit der quartären Deckschichten nimmt in einer kleineren Talfüllung 
im südwestlichen Bereich des B-Plans auf bis zu rd. 4 m zu, vgl. /18/. 

Die unterlagernden Festgesteine des Lias wurden vorwiegend als schwarzgrauer Tonstein 
angesprochen, der oberflächennah zu einem graubraunen bis dunkelgrauen, steifen bis 
halbfesten Tonstein verwittert ist, /18/. 

Für die weiteren Betrachtungen wird sowohl für die bindigen quartären Deckschichten als 
auch für den Tonstein-Kluftgrundwasserleiter eine mittlere Untergrunddurchlässigkeit von 
5·10-5 m/s angesetzt. Durch die Wahl eines höheren Durchlässigkeitsbeiwertes – dieser 
geht mit größeren Reichweiten der von den Baumaßnahmen ausgehenden Grundwasser-
standsänderungen einher – wird den Unwägbarkeiten einer inhomogenen Durchlässigkeits-
verteilung, insbesondere für den Kluftgrundwasserleiter, ausreichend Rechnung getragen. 
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Nach der Einrichtung des Grundwassermessnetzes im Bereich des östlich angrenzenden 
B-Plan-Areals wurde für den Stichtag 28.08.2014 ein Grundwassergleichenplan erstellt. Der 
Grundwasserflurabstand entspricht der Differenz aus Geländeoberfläche (DGM) abzüglich 
der Höhenlage der Grundwasseroberfläche und kann für die Fläche mit 1,5 – 3 m angege-
ben werden, /18/.  

Der Grundwassergleichenplan in Blatt 3 zeigt eine östlich gelegene Grundwasserkuppe. 
Von dort aus fließt das Grundwasser den morphologischen Gegebenheiten folgend in west-
liche Richtungen, wobei der gegenständliche B-Plan dem Einzugsgebiet des Wolfsbaches 
zuzurechnen ist. Die Grundwasserstände fallen dabei von rd. 101,5 m ü. NN am Ostrand 
auf rd. 99 m ü. NN am Geländeeinschnitt an der Westseite. Die nur temporär ausgebildeten 
Absenktrichter von Hausbrunnen wurden bei der Darstellung der generellen Grundwasser-
fließverhältnisse nicht berücksichtigt. 

Die Grundwasser erfüllte Mächtigkeit wurde aus der rechnerischen Verschneidung zwi-
schen dem Grundwassergleichenplan und der Quartärbasis berechnet, Blatt 3. Danach 
zeigten sich die Deckschichten in den nördlichen Teilflächen des B-Plans überwiegend tro-
cken bzw. die Grundwasserführung beschränkte sich auf den Verwitterungshorizont des 
Lias-Festgesteins. Eine etwas stärkere Wasserführung ist in der Rinne nordöstlich der 
Wolfsbachquelle zu erwarten. 

Gemäß dem Modell GROWA (© Bezirksregierung Detmold) zur flächendifferenzierten 
Grundwasserneubildung des Untersuchungsgebietes, sind im Untersuchungsbereich vor-
wiegend sehr geringe Neubildungsraten zwischen 25 und 50 mm/a gegeben. Das oberflä-
chennah anstehende Festgestein ist aufgrund der geringen Durchlässigkeit durch ein gerin-
ges Aufnahmevermögen gekennzeichnet, /18/. 

Bei Ansatz einer Grundwasserneubildungsrate von 50 mm/a würde dem Grundwasser bei 
einer vollständigen Versiegelung des Areals (rd. 23.000 m²) rd. 1.150 m³/a vorenthalten. Da 
das anfallende Niederschlagswasser in den Wolfsbach eingeleitet werden soll, entstehen 
diesem bezogen auf den Gesamtwasserhaushalt keine Defizite.  
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3.1 Abschätzung der Auswirkungen auf Hausbrunnen 

Die im Umfeld des geplanten B-Plans vorhandenen Hausbrunnen sind in Blatt 3 vermerkt. 
Danach liegen im westlichen Abstrom der Fläche folgende Hausbrunnen: 

 HB 165  Brunnen stillgelegt oder Brauchwasser 

 HB 446  zur Trinkwassergewinnung genutzt 

 HB 4470 zur Trinkwassergewinnung genutzt 

Für diese Brunnen ist infolge der geplanten Versiegelung und der mit der Nutzungsänderung 
einhergehenden qualitativen Risiken eine Beeinträchtigung möglich.  

Eine Erkundung der Brunnen (Tiefe, Wasserstand, erschlossener Grundwasserleiter) ein-
schließlich einer genauen Lagebestimmung ist bislang nicht erfolgt. 

Die möglichen Auswirkungen auf umliegende Brunnen wurden in /18/ eingehend beschrie-
ben. Eine potenziell von der geplanten Gewerbeansiedlung ausgehende qualitative Grund-
wasserbeeinflussung betrifft vorrangig den Grundwasserabstrom, der stets auf die umlie-
genden Vorfluter gerichtet ist.  

Gemäß den Darlegungen in /18/ liegen alle erfassten Hausbrunnen außerhalb der von einer 
Grundwasserabsenkung unmittelbar betroffenen Bereiche. Eine direkte Beeinträchtigung 
der Leistungsfähigkeit der Brunnen wäre allenfalls im Falle größerer Geländeeinschnitte so-
wie bei Wasserhaltungsmaßnahmen bei der Errichtung von Gebäuden zu erwarten.  

Eine Verringerung des Grundwasserdargebotes für die Hausbrunnen kann aus der mit dem 
Straßenneubau, der Schaffung von Verkehrs- und Lagerflächen sowie der Bebauung der 
Grundstücke einhergehenden Versiegelung erwachsen. Dies gilt insbesondere für Flächen, 
von denen das Niederschlagswasser über Seitengräben, Regenwasserkanalisation oder 
Drainagen aus dem Neubildungsgebiet abgeführt wird und nicht wieder ortsnah versickert 
wird.  
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Dargebotseinbußen für die Hausbrunnen sind vorrangig für den Fall zu erwarten, dass diese 
überwiegend an die quartären Deckschichten angebunden sind, und der hydraulisch wirk-
same Anteil des Lias-Festgesteins nur sehr gering ist. Sofern die Zuflüsse in den oberflä-
chennahen quartären Schichten begrenzt sind, kann bereits eine geringe Absenkung oder 
eine Versiegelung von Flächen im Zustrom zu einer teilweisen oder weitgehenden Abschnü-
rung des hydraulischen Einzugsgebietes der Brunnen und einer damit verbundenen Ab-
nahme der Leistungsfähigkeit führen. 

Eine Absenkung im quartären Grundwasserleiter infolge einer Dargebotsreduzierung oder 
Drainierung kann sich mittelbar auch dem unterlagernden Kluftgrundwasserleiter mitteilen, 
/18/. 

Durch die geplante Nutzungsänderung z. B. durch das Aufbringen von künstlichen Auffül-
lungen zur Geländenivellierung oder im Straßen- und Kanalbau (z. B. durch Recyclingma-
terial) kann eine qualitative Beeinflussung des Grundwassers hervorgerufen werden, sofern 
durch versickernde Niederschläge Schadstoffe hieraus eluiert und diese im Zuge der Neu-
bildung dem Grundwasser zugeführt werden. Es ist daher insgesamt empfehlenswert RCL-
Materialien nur unter versiegelten Flächen, die keinen Kontakt zum Grundwasser haben, zu 
verwenden.  

Auch ein Eintrag von Streusalz oder anderen Verunreinigungen (z.B. Tropfverluste und 
Bremsenabrieb von Fahrzeugen, etc.) von Verkehrs- und Straßenflächen, sowie Handha-
bungsverluste oder Leckagen an Behältnissen für Betriebs- und Rohstoffe und umgeschla-
gene Güter – sofern diese nicht den Anforderungen der VAwS (künftig AwSV) unterliegen – 
stellen ein potenzielles Gefährdungsrisiko für den Grundwasserleiter dar. Sollten derartige 
diffuse Schadstoffeinträge nicht über die Schmutz- bzw. teilweise Regenwasserkanalisation 
abgeführt werden, kann auch mit der zukünftigen Nutzung des Gewerbegebietes eine Ver-
schlechterung der Grundwasserqualität einhergehen.  

Generell verfügen die vorwiegend bindigen Böden des Untersuchungsgebietes über eine 
hohe Sorptionsfähigkeit und weisen dadurch gute Filtereigenschaften gegenüber Schad-
stoffeinträgen ins Grundwasser auf. 
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Im Gegenzug bedeutet diese gute Sorptionsfähigkeit der Böden jedoch auch, dass die in-
tensive landwirtschaftliche Inanspruchnahme der Flächen ebenfalls im Boden akkumuliert 
wurde. 

Durch einen Abtrag von Böden im Zuge der Geländenivellierungen werden auf der einen 
Seite die Filtereigenschaften des Bodens gemindert, andererseits werden die im Boden be-
reits akkumulierten Schadstoffe hierdurch entfernt. Für Bereiche in denen grundwasserfüh-
rende Schichten freigelegt werden, sind stoffliche Veränderungen des Grundwassers insge-
samt nicht auszuschließen. Die hiervon für das Grundwasser ausgehende Gefährdung ist 
dabei im Einzelfall im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren abzuschätzen, 
wenn konkrete bauliche Planungen hierzu vorliegen. 

Im Falle einer Beeinträchtigung der Grundwasserqualität im Abstrom der Flächen kann es 
unter ungünstigen Randbedingungen für die Hausbrunnen zu einer Überschreitung von 
Grenzwerten der Trinkwasserverordnung kommen. 

4 Vorschlag für weitere Maßnahmen  

Die nachfolgenden Ausführungen werden für den Fall einer fortgesetzten Nutzung der Haus-
brunnen erforderlich. Sofern – wie derzeit geplant – ein Anschluss der betroffenen Anwohner 
an die öffentliche Trinkwasserversorgung vorgenommen wird, gehen die geplanten Nut-
zungsänderungen hinsichtlich der hydrogeologischen Situation nicht mit relevanten Auswir-
kungen auf Schutzgüter einher. 

Für eine genauere Einschätzung der potenziellen Auswirkungen auf die bezeichneten Brun-
nen wäre zunächst eine genauere Dokumentation der Brunnen erforderlich. Zur Beweissi-
cherung einer ggf. eintretenden qualitativen Beeinflussung der Grundwasserqualität an den 
potenziell betroffenen Hausbrunnen wird vorgeschlagen, deren hydrochemischen Ist-Zu-
stand einmalig zeitnah zu dokumentieren. Hierdurch kann eine möglicherweise bereits be-
stehende Beeinträchtigung der Wasserqualität vor Aufnahme von Erdarbeiten dokumentiert 
werden. Die hydrochemischen Analysen sollten neben den üblicherweise bei Hausbrunnen 
untersuchten Parametern (Vorgabe des Gesundheitsamtes) mindestens den Hauptlösungs-
inhalt, Schwermetalle, PAK, Kohlenwasserstoffe und BTEX-Aromaten umfassen. 
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Sofern die Brunnen zukünftig noch zur Trinkwassergewinnung genutzt werden, sind bei Be-
darf weitere Monitoringmaßnahmen vorzusehen und ggf. Vorsorgemaßnahmen zu ergrei-
fen.  

Für eine aussagekräftige Beweissicherung der Auswirkungen auf den Grundwasserstand 
wird zusätzlich empfohlen, frühzeitig mit einem Monitoring der Grundwasserstände im Zu-
strom auf die Hausbrunnen an vorhandenen Messstellen zu beginnen, um so eine belast-
bare Datengrundlage zu schaffen. Im Vorfeld der Maßnahmen ist dabei ein monatlicher 
Messturnus ausreichend. Während der Baumaßnahmen zur Errichtung des RRB und RKB 
bzw. während der Ausführung anderweitiger Geländeeinschnitte, die mit Eingriffen in das 
Grundwasser einhergehen, ist ein wöchentliches Intervall zu empfehlen. Nach Fertigstellung 
der Geländeeinschnitte kann das Messinterwall wieder auf einen monatlichen Turnus ge-
streckt werden. Je nach Intensität des Eingriffs sollten die Messungen ca. zwei bis drei Jahre 
nach Fertigstellung der Baumaßnahme fortgeführt werden. 

In Ergänzung zu den vorstehenden beschriebenen Maßnahmen zur Beweissicherung, die 
sich auf den oberflächennahen quartären Grundwasserleiter beziehen, kann für diejenigen 
Brunnen, die einen Großteil des Wassers aus dem Kluftgrundwasserleiter beziehen, zusätz-
lich die Einrichtung tieferer Grundwassermessstellen sinnvoll sein.  

Im Falle einer Aufgabe der Hausbrunnen sind keine Monitoringmaßnahmen erforderlich. 

Bielefeld, den 24. Juli 2018 

   
(Th. Grünz, Dipl.-Geol.)   (Dr. D. R. Brehm)   (F. Carstensen, Dipl.-Geol.)    
 
BGU - Büro für Geohydrologie 
und Umweltinformationssysteme 
Dr. Brehm & Grünz GbR 
Technologiezentrum Bielefeld 
Meisenstraße 96 
DE- 33 607 Bielefeld 
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Hydrogeologisches Gutachten  
zum B-Plan Nr. III/A 17 

Interkommunales Gewerbegebiet OWL 
in Bielefeld 

 
Pläne zum Gutachten  

 



P-Plan
III/A 17

3474000

3474000

3474500

3474500

3475000

3475000

3475500

3475500

3476000

3476000

3476500

3476500

3477000

3477000

3477500

3477500

57
68

00
0

57
68

00
0

57
68

50
0

57
68

50
0

57
69

00
0

57
69

00
0

57
69

50
0

57
69

50
0

57
70

00
0

57
70

00
0

57
70

50
0

57
70

50
0

0 100 200 300 400 500
Meters

Hydrogeologisches Gutachten
zum B-Plan Nr. III/A 17

Interkommunales Gewerbegebiet 
OWL in Bielefeld

®
Legende

Gewerbegebiet Bestand
geplante Erweiterung

üro für
eohydrologie und
mweltinformationssysteme

Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen BDG
Technologiezentrum Bielefeld
Meisenstraße 96 * DE-33 607 Bielefeld
Fon: 0521/2997-250 Fax: 0521/2997-253
http://www.bgu-geoservice.de

 * 

(c) Geobasis NRW 2018

1:10.000

Übersichtskarte

Blatt 1



!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!!!!!

! ! ! ! !
! !

!
!!!!!

!
!

! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!

!
!

!
!

!
!

!

!
!!

!
!

!!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

! !

!

!

!
!!

!

! !
! !

!!!
!

! ! !

!!!!!!!
!

!

!

!

!
! !

! ! ! ! !
!

!!!
!!!

!
!

!

!

!
!!

!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

! !

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!
!

!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!
!!

!

!!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

! ! ! !

!
!

!
!

!

!

!!

! !

!!

!

! !

!!!

! !

!

!!!

!!
! !

!!

! !

!!

!

! !

!!

! !

!!

!

! !

!!!
!

!!!
!

!
!

!!!!!!
!

!

!

!

! ! !!!!

! !

!
!!

!
!

!

!

!
! !

!!

!
!

!!!
!
!

!
!

!!
!
!
!
!

!
!
!
!

!

!
!
!
!

!

!
!
!!
!
!

!

!

!!
!!
!!!
!!

!
!
!
!!

!

!

!

!

!

!

!!
!
!
!

!
!
!!!!

! !

!

!

!!
!!

!!
!!

!

!!!!!
!

!!!!!!

!! !!
!
!!!

!
!
!!

!! !
!!
!

!!!
!

!
!!

!
!
!!

!
!!

!
!!

!

!!

!!
!! !!

!
!
!

!
! !!

!! !!
!!!
!
!!!!

!
!!

!
!
!!

!! !
!!!

!!! ! !
!!!!!!!

!!!!!!!
! !

! ! ! !
!
!
!
!!
!

!

! !
!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!!!

P-Plan
III/A 17

112,23
112,75

100,81

100,07
99,99 100,29

112,82

99,72

99,82
99,8

99

98,44

97,94

95,76

97,22

100,75

101,97

102,6

105,27

104,74

105,94

95,79

99,27

99,39 97,8
97,59

97,54 98,36
98,0697,74

97,69

96,96

97,99

96,42

96,62

97,08
97,14

97,41
97,56
97,75 97,83

97,88

98,02

97,52

97,3

96,99
96,91

111,33

112,93

114,11

115,01

115,53

116,84

116,56

116,04

114,88

114,36
113,92

114,34

115,56

115,99

116,22

116,75

117,3

117,56

117,75

117,13

116,4

115,79

115,25

114,94

114,14

113,36
112,6

113,49

114

114,7

115,5

116,19

116,96

117,27

116,6

114,96

113,88
114,38

115,58

116,07

115,75

115,05

114,48

113,89

113,09

112,39

111,59

110,26

110,33 110,99

111,36
112

112,41
112,09111,02110,09

108,82108,4

108,39 108,58
109,58

110,87
112,37 113,01

113,9113,12
111,45

109,9
108,81108,53

108,72 109,07
110,09

111,53
113,01

114,15

109,88
108,62

107,85
106,66

105,94
105,71

105,7
105,5

104,95

105,46
105,91

106,45
106,71

107,1
107,83

109,07
109,8

110,64
111,16

112,04

113,58
112,92111,96

110,75
109,86

108,91
108,42

107,66
106,96

106,28
105,93

105,98
106,34

107,43
108,84

109,58
109,97

110,93
112,24

113,86 114,96

115,36

114,73113,68
112,01

110,89
109,94

109,43
108,37

107,09

105,48

108,55

108,48
109,15

109,93
111,02

112,08
113,65

115,14

114,61113,77
112,53

111,21
110,24

109,27
108,36

108,15

107,84
106,88

107

107,03

106,55

106,28

106,39

106,79
106,08
105,96

105,78

105,72

106,2

106,24

106,06

105,96
105,44

105,58

105,57

105,52

105,14

105,17

105,42
105,03104,27103,77103,72103,6103,57

103,47 103,54 103,48 103,44 103,54 104,05 104,92

104,09103,69103,31103,45
103,38

103,27

103,33 103,31 103,25 102,93 103,67 104,07 105,04

105,16104,33103,62102,75103,01103,18
103,26

102,41
102,5 102,54 102,8 103,63 104,47 105,19

105,19104,8104,07103,39103,3103,04102,97

103,35 103,44 103,77 104,14 104,55 104,97 105,3

105,52105,32104,97104,43103,99103,63
103,64

103,63 103,8 104,22 104,76 105,18 105,64 105,84

104,29104,07104,16

104,81
105,1

105,82105,62105,26104,63104,29103,68102,99

102,27
102,81 103,53 104,29

103,89103,36102,95

102,32 102,73 103,19

102,06

102,6

102,44

103

102,71

103,4

104,27

103,76

102,99

102,39

101,99
101,14

101,45

102

102,71

103,66103,46

102,75

101,91

101,24

100,6100,4

100,91

101,67

102,49

103,38

97,96

98,9

99,56 100,32

99,48

98,3

99,62
100,1

100,8

101,43

101,91
101,55

101,04
100,62

101,04
101,37

101,49
101,12

100,78 101,15 101,57
102,29

103,52

102,8
102,04

101,28
100,1

99,8
98,94

99,97
100,61 101,65

102,41

103,11
103,38

103,08

102,93

102,57
101,86

100,97100,46
100,56

100,64
100,79

101,73
102,53

102,83
102,95

103,17
103,08

102,74
102,25

101,78

101,44
101,59

102,13
102,44 102,83

103,07

103,32103,36103,17
102,98

102,51
102,05

101,56

101,28

101,34
101,61

102
102,37

102,77
103,1

103,33
103,44

103,29103,13
103,07102,74

102,39
102,07

101,75
101,37

100,97

100,86
100,86

101,29

101,71
102,1

102,22
102,75 103,2

103,4

103,39
103,04

102,15

101,66

101,32
101,02

100,43

100,21

99,97
100,14

100,4

100,71

99,77

99,74

100,43

100,9

101,3

101,07

100,85

100,4

99,75

99,2498,67

98,7

99,73

100,28

100,65

100,81

101,17

100,82

101,06
101,07

100,93

100,51

100,42

99,95

99,16

98,397,99

98,7

99,59

100,12

100,42100,08

99,76

99,31

98,58

97,7297,62

98,53

99,29

99,9

100,15

100,47
100,46

100,23

99,99

99,49

98,66

97,51

101,55 101,81 102,13

102,38 102,62 102,87

102,52

102,16101,92101,69101,28

101,1 101,3 101,52 101,6

100,99101,07100,98100,67

100,39 100,54 100,82

99,4699,4199,1998,8598,1797,4196,8496,5796,4196,48

96,72 96,75 97,01 97,21 97,57 98,26 98,95 99,56 99,86 99,96

100,5100,44100,199,5798,9198,2997,8297,597,2197,04

99,0998,3297,4396,05

96,47 97,08 98,05 98,97
100,94

99,97

99,2198,38
97,73

96,93

96,46

96,12

96,08

96,58

96,77
97,39

96,78

96,48

97,08

97,5297,68

97,55

97,08

96,97

97,86

98,0598,5

98,26

98

97,87

98,84

97,83

98,31

98,65

98,77

98,81

99,11

98,88

98,35

100,44

98,8

99,17
99,6

99,23

99,34

98,99

99,19

99,38

99,95

99,62

100,22

97,83

99,53

99,08

98,29

98,55

99,75

100,08

99,56

98,89

99,75

99,2299,21

99,84

98,95
99,09

99,23

100,44

100,01

97,04

103,73 104,49

105,27

105,39

106,24
106,03

106,49 107,04

107,42 107,95

103,04

109,06108,44

108,73 108,97

109,5

109,03

111,17
111,48

112,28
112,82

95,8895,88

96,11
96,09

96,3596,32

96,796,68
96,75

97,33
97,42

97,2

97,26
97,2
97,2197,38

97,37
97,73

98,32
98,25 98,59

98,79
98,88
98,76 99,25

99,07 99,63
99,86

100,4
100,16

100,71
100,9

101,2
101,27

101,48

101,23

101,05

100,6
100,36
100,34

100,44
100,22

99,89

99,38 99,39
99,43

99,95
100,23
100,25
100,52
100,61
100,64

100,65

101,1
101,21

101,61
101,47

101,88101,85
102,01 101,99

102,35
102,3

102,41

102,63 102,67

102,93
102,92

102,98

103,08 103,02

103,22
103,15

103,25
103,28 103,24

103,26103,3

103,23
103,22

103,07
103,1

103,06
103,02 102,93

102,96
103

103,12 103,08

103,15103,19
103,23

103,28 103,24

103,3
103,3103,28 103,19

103,42

103,5
103,12

102,51103,28
103,25

103,37
103,33 103,55

103,24
103,26103,08

102,96

103,01

103,02
102,62

102,62
102,69

102,85
103

103

102,53
102,84

103,32

102,21

102,79 102,67
103,03
103

103,36 103,47
103,34
102,63
102,69
103,56

3475250

3475250

3475500

3475500

3475750

3475750

3476000

3476000

3476250

3476250

57
69

00
0

57
69

00
0

57
69

25
0

57
69

25
0

57
69

50
0

57
69

50
0

0 50 100 150 200 250
Meters

Hydrogeologisches Gutachten
zum B-Plan Nr. III/A 17

Interkommunales Gewerbegebiet
OWL, Teilabschnitt Hellfeld

in Bielefeld

®
Legende

! Vermessungspunkt
Gewerbegebiet Bestand
geplante Erweiterung
RRB-Beckensohle (97,0 mNN)

üro für
eohydrologie und
mweltinformationssysteme

Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen BDG
Technologiezentrum Bielefeld
Meisenstraße 96 * DE-33 607 Bielefeld
Fon: 0521/2997-250 Fax: 0521/2997-253
http://www.bgu-geoservice.de

 * 

Datengrundlage:
plan.b Ingenieurgesellschaft mbH, Bielefeld

(c) Geobasis NRW 2018

1:3.000

Geländehöhen in m ü. NN

Blatt 2



")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

") ")

")

")

")

") ")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

P-Plan
III/A 17

99
,0

92,0

114,0

92,0

93,0

113,0

94,0

112,0
111,0

109,0

95,0
93,0

108,0107,0

96,0

97,0

98,0

106,0
104,0

94,0

103,0

95,0

110,0

98,0

102,0

96,0

101,0

99,0

105,0

97,0

100,0

2160

446

4470

165

T0099
T2381

T2382

T1108

T0965

T2178

T2343

T0518

T0300

T0159

T2331 T2288
T2319

T0008

T2395

T2416 T1107

T0306

T2280

2279

T2572
T2528

T3037
T2278

3475250

3475250

3475500

3475500

3475750

3475750

3476000

3476000

3476250

3476250

3476500

3476500

57
68

75
0

57
68

75
0

57
69

00
0

57
69

00
0

57
69

25
0

57
69

25
0

57
69

50
0

57
69

50
0

0 50 100 150 200 250
Meters

Hydrogeologisches Gutachten
zum B-Plan Nr. III/A 17

Interkommunales Gewerbegebiet
OWL, Teilabschnitt Hellfeld

in Bielefeld

®
Legende
Hausbrunnen

") aktiv
") stillgelegt

Gewerbegebiet Bestand
geplante Erweiterung

GW-Gleichen Quartär 28.08.2014
1 m-Isolinie   [m ü. NN]
5 m-Isolinie
10 m-Isolinie
RRB-Beckensohle (97,0 mNN)

GW-erfüllte Mächtigkeit 08/2014 in m
-1,6 - -1
-0,99 - -0,5
-0,49 - 0     GW unter Quartärbasis
0,01 - 0,5
0,51 - 1      GW über Quartärbasis
1,01 - 1,5
1,51 - 2
2,01 - 2,5
2,51 - 3
3,01 - 3,7

üro für
eohydrologie und
mweltinformationssysteme

Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen BDG
Technologiezentrum Bielefeld
Meisenstraße 96 * DE-33 607 Bielefeld
Fon: 0521/2997-250 Fax: 0521/2997-253
http://www.bgu-geoservice.de

 * 

(c) Geobasis NRW 2018

1:4.000

Grundwasser erfüllte Mächtigkeit
Quartär, 08/2014
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